
schaftlicher Beziehungen oder persön
licher Ergebenheit auswählt, ist zur 
Verantwortung zu ziehen.
Das Parteimitglied hat das Recht:
a) in seiner Parteiorganisation, auf den 
Parteiversammlungen und in der Par
teipresse an der Erörterung aller Fra
gen der Politik der Partei und ihrer 
praktischen Arbeit teilzunehmen, Vor
schläge zu unterbreiten, seine Meinung 
frei zu äußern, bis die Organisation 
ihren Beschluß gefaßt hat;
b) in Parteiversammlungen, auf Partei
konferenzen und Parteitagen sowie auf 
Plenartagungen der leitenden Partei
organe an der Tätigkeit der Mitglieder 
und Funktionäre der Partei, unabhän
gig von ihrer Stellung, Kritik zu üben. 
Parteimitglieder, die die Kritik unter
drücken oder bewußt die Unterdrük- 
kung der Kritik dulden, sind zur Ver
antwortung zu zienen;
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